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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachfolgend finden sich die Ausführungen zu den Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen im Philosophicum I. 

 

• Die jeweiligen Dienstvorgesetzten der Institute und Arbeitsbereiche haben in den vergangenen 

Wochen die Anträge bei uns zur Prüfung eingereicht. Mit Ausnahme von wenigen Anträgen konnten 

diese in der Folge auch durch die Dekane bewilligt werden. Als verbindliche Vorlage dienten hier die 

„Checklisten“ der DABU, sowie auch das Formular zum Hygienekonzept 

(https://www.arbeitsschutz.uni-mainz.de/corona/). 

  

• Was die Raumnutzung in der Lehre betrifft, so fand am 5. August eine Begehung mit der DABU statt. 

Wir sind gemeinsam mit Mitarbeitenden der Dekanate sowie auch dem Raummanagement und dem 

Hausmeister jeden einzelnen Hörsaal und Seminarraum durchgegangen und mussten feststellen, 

dass trotz der vorhanden Raumgröße die Belüftung möglicherweise in vielen Räumen nicht ausreicht. 

Hierzu sollen zeitnah Messungen durch die Gebäudetechnik vorgenommen werden, was aber nach 

meinem Kenntnisstand bislang noch nicht gänzlich abgeschlossen werden konnte. Hiervon wird 

abhängen, mit wie vielen Personen die Räumlichkeiten genutzt werden können. Die bei uns 

eingegangen Anträge für die Präsenzlehre im Wintersemester können erst nach positivem 

Messergebnis final bearbeitet werden. Einzelnen Personenkreise wurde auch schon auf diesen 

Sachverhalt hingewiesen. 

 

• Hinsichtlich der Zu- und Abwege innerhalb des Gebäudes (Treppenhäuser) besteht nach Beratung 

durch die DABU kein besonderer Handlungsbedarf, da die Auf- und Abgänge genügend Raum 

aufweisen.  

  

• Die Bereichsbibliothek verfolgt das von der UB erfolgreich getestete Arbeitsplatzreservierungsschema. 

Die Anzahl der sich gleichzeitig in den Räumlichkeiten befindender Personen kann auf diese Weise 
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registriert und folglich auch limitiert werden. Das gleiche Konzept wird auch auf die Arbeitsplätze im 

EG des Philosophicums angewendet. Die Zustimmung der DABU liegt auch hier vor.  

 

• Wissenschaftsunterstützendes Personal (wissenschaftliche Hilfskräfte) darf nach vorheriger 

Ausstellung eines „Passierscheines“ (durch die Dekanate zuvor geprüft) durch die Schleuse des 

Bibliotheksbereiches in die Gänge zu den Büros an der Saarstraße gelangen. Bislang wurden 7 dieser 

Scheine ausgestellt. Auch in diesem Falle gilt die Registrierung anhand der „Checkliste“. 

  

• Die Öffnungszeiten des Gebäudes umfassen die Uhrzeiten von 9-15 Uhr an sämtlichen Werktagen. 

Für Prüfungen an den Wochenenden gibt es individuelle Sonderlösungen, die entweder einen 

Schlüsselverleih oder WIS-Dienste umfassen.  

  

• Im gesamten Gebäude besteht Maskenpflicht. Darauf weisen wir durch zahlreiche Aushänge an den 

Türen sowie auch durch zusätzliche Aufsteller in den Gängen des Gebäudes hin.  

 

• Labore (z.B. das neurolinguistische Labor, BKM-Gebäude in der Kantstr.) bleiben bis auf Weiteres 

geschlossen. Die notwenigen Sicherheitsbestimmungen lassen sich hier nicht adäquat umsetzen. 

 

• Gremiensitzungen finden digital statt. Für die Nutzung des Dekanatssaales im Philosophicum I liegt 

eine entsprechende Genehmigung vor-  

  

Ich darf Ihnen im Folgenden, die von uns verschickte Email an sämtliche Mitarbeitenden zur Kenntnisnahme 

weiterleiten: 

  

Liebes Kollegium und liebe Studierende, 

 

wir beziehen uns in dieser Mail auf das Schreiben des Präsidenten (07.07.2020) zum „eingeschränkten 

Regelbetrieb“ und den damit verbundenen räumlichen und personellen Herausforderungen. Das 

Philosophicum wird ab dem 03.08.2020 zwischen 08:00 und 15:00 Uhr für Mitarbeitende wieder geöffnet 

werden. Diese Regelung betrifft ebenfalls die Bereichsbibliotheken und die Arbeitsbereiche. 

  

1)     Im gesamten Philosophicum, an den Außenstellen des FB 05 und FB 07, wie auch im gesamten 

öffentlichen Raum, gilt eine generelle Maskenpflicht gem. §10. CoBeLVO, (https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-

stk/pdf-

Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/200625_10CoBeLVO_konsolidierte_Fassung.pdf). Entspreche

nde Hinweisschilder finden sich an den jeweiligen Eingangstüren. 

2)     Bei mündlichen Prüfungen müssen die prüfenden Fächer/Abteilungen etc. selbstständig für die 

Einhaltung der Hygieneregeln sowie für entsprechende Hygienesets sorgen. Dies gilt ebenso bei allen 

Sitzungen, Gremientreffen etc. Derzeit prüfen und aktualisieren wir in Zusammenarbeit mit der Dienststelle 

„Arbeitssicherheit“ die Corona-Belegungen für die Räumlichkeiten des Philosophicums. Nach Abschluss der 

https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-


 

 
 

 

3 

Begehungen wird es hierzu eine weitere Rückmeldung geben. 

3)    Bei schriftlichen Klausuren, die in den Räumen der zentralen Dienste stattfinden werden 

entsprechende Desinfektionsmittel bereitgestellt. Die Studierenden erhalten bei Eintritt in den Klausurraum ein 

"Sofort"-Desinfektionstuch aus einem Spender, mit dem der Sitzplatz gereinigt wird. Ein weiteres einzeln 

verpacktes Tuch wird im Anschluss an die Klausur für die erneute Reinigung des Platzes verwendet. Zu den 

Punkten 2) und 3) sind den Dozierenden und den Studierenden bereits entsprechende Hinweise über die 

zentralen Uni-Verteiler ausgegeben worden. 

4)    Die Dienstvorgesetzten sind dazu angehalten, eine Beurteilung hinsichtlich der COVID-19 Gefährdung 

der Mitarbeitenden vorzunehmen. Hinweise im Rahmen einer Checkliste finden 

sich unter: https://www.arbeitsschutz.uni-mainz.de/corona/. Bitte senden Sie die ausgefüllten Unterlagen 

vor Aufnahme des eingeschränkten Regelbetriebs an die jeweiligen Dekanate. 

  

 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
  
Univ.-Prof. Dr. Arne Nagels 
Dekan des Fachbereichs 05 - Philosophie und Philologie 
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